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Erfurt, 27. September 2023 – Mit dem Urteil 
vom 15.09.2023 hat das Landgericht Erfurt den 
letzten Rechtstreit der Insolvenzverwaltung 
des FC Rot-Weiß Erfurt e.V. (nachfolgend RWE) 
gegen Rolf Rombach entschieden und die vom 
vormaligen Insolvenzverwalter Volker Rein-
hardt erhobene Schadenersatzklage über rund 
98 T€ abgewiesen. 

Reinhardt hatte bekanntlich über 130 Rechts-
streite gegen vormalige Geschäftspartner, 
Arbeitnehmer und Gläubiger angestrengt und 
von diesen insgesamt rund 16 Mio. € erhaltene 
Gelder zurückgefordert. Da die Insolvenzmasse 
die Kosten dieser Rechtsstreite nicht vorfinan-
zieren konnte, hatte Reinhardt Prozesskosten-
hilfeanträge bei den Gerichten gestellt. 
Rombach war Gegner in 60 dieser Verfahren 
und sollte, teilweise gesamtschuldnerisch mit 
anderen Gläubigern, insgesamt rund 8,1 Mio. € 
an die Insolvenzmasse zahlen. 

In allen Verfahren, in denen Rombach in-
volviert war, konnten viele Dinge, die der 
vormalige Verwalter dort unzutreffend oder 
unvollständig vorgetragen hatte, richtiggestellt 
und den Gerichten der zutreffende Sachverhalt 
geschildert werden. Die Gerichte haben in der 
Folge in allen diesen Verfahren die Prozess-
kostenhilfeanträge des vormaligen Verwalters 
mangels hinreichender Erfolgsaussicht der be-
absichtigten Klage abgelehnt. Nun wurde auch 
dessen Schadenersatzklage gegen Rombach 
abgewiesen. 
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„Ich bin zufrieden, dass es uns gelungen ist, 
den Gerichten den tatsächlich zutreffenden 
Sachverhalt zu unterbreiten. Dies wäre die 
originäre Aufgabe eines Insolvenzverwalters 
im Rahmen seiner unabhängigen Amtswahr-
nehmung gewesen, welcher der vormalige 
Verwalter des RWE pflichtwidrig nicht nachge-
kommen ist. Der Ruf eines Insolvenzverwalters 
ist durch eine solche Vorgehensweise beschä-
digt worden. Die Entscheidung in der Sache 
liegt immer allein beim Gericht. Aber so konnte 
vermieden werden, dass die Gerichte auf der 
falschen Grundlage unzutreffende Entschei-
dungen treffen. Darum ging es mir in erster 
Linie. Dass die Gerichte zudem unserer Rechts-
auffassung gefolgt sind, freut mich natürlich.“, 
resümiert Rolf Rombach. 

Nach der Einschätzung von Rombach wird die 
eingetretene Erledigung der vorgenannten 
Rechtsstreite nunmehr auch die Entscheidung 
der Gläubiger über den eingereichten Insol-
venzplan erheblich erleichtern. Eine zügige 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens wäre dann 
in greifbare Nähe gerückt.
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ROMBACH Rechtsanwälte berät seit mehr 
als 30 Jahren Unternehmen in Krisensitua-
tionen. Egal ob Strategiekrise, Erfolgskrise 
oder Liquiditätskrise – die Kanzlei verfügt 
über ein breites und fundiertes Knowhow in 
allen gängigen Verfahren zur Bewältigung 
von Unternehmenskrisen. Hierzu zählen 
präventive Sanierungen (nach StaRUG), 
Restrukturierungen (Insolvenzplan, Eigen-
verwaltung, Schutzschirmverfahren) 
sowie die klassische Insolvenzverwaltung. 
Im mitteldeutschen Raum setzen wir mit 
unserer Expertise und unseren durch 
Zahlen belegten Erfolgen Maßstäbe. Rechts-
beratungen beispielsweise im Arbeitsrecht 
sowie für Insolvenzanfechtungen ergänzen 
unser Beratungsspektrum. Einschlägiges 
fachliches Knowhow besteht zudem in der 
Gläubigerberatung. Die Kanzlei ist für In-
solvenzverwaltung durch den TÜV Rhein-
land als geprüfte Kanzlei für Insolvenz-
recht, Zwangsverwaltung, Sanierung und 
Restrukturierung von Unternehmen gemäß 
ISO 9001:2015 sowie nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung 
(GOI) zertifiziert. Zusätzlich unterzieht sich 
die Kanzlei seit 2003 jährlich einer freiwil-
ligen Analyse der Verfahrenskennzahlen 
der von ROMBACH Rechtsanwälte betreuten 
Insolvenzverfahren durch die Deloitte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Von 2003 bis 
2020 hat die Kanzlei 639 eröffnete Unter-
nehmensinsolvenzverfahren bearbeitet, 
davon 47,3 Prozent mit einer Insolvenzmas-
se zwischen 25.000 und 250.000 Euro und 
13,8 Prozent mit einer Insolvenzmasse über 
250.000 Euro.
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